
 Schützengesellschaft Lenzburg 
      

 Postfach  5600 Lenzburg 1 
  

 300-m-Sektion  Pistolensektion  Kleinkalibersektion  Vorderladersektion  Combatsektion  10-m-Sektion 
   

 
 

Waffenübertragung Leihvertrag 
 
Verleiher 
 
vertreten durch 

Schützengesellschaft Lenzburg 
 
 Telefon: 

Entlehner Name:  Geburtsdatum: 
 
Vorname: Nationalität: 

  
Strasse: Telefon: 
 
PLZ, Wohnort: 
 

Vorgelegter Ausweis 
 

 ausgestellt am: 

Waffenart/Hersteller 
 

 Waffennummer: 
 

übertragenes Zubehör  
 

Übernahme Datum: Ort: 
 

Rückgabe Datum: Ort: 
 

Leihgebühr Fr.            .— (ist bei Übernahme zu bezahlen) 
  
Besondere Bestimmungen 1. Waffen dürfen nur an Mitglieder der Schützengesellschaft verliehen werden. 

2. Die Waffe und Munition sind unter Verschluss und getrennt aufzubewahren.  
3. Mit der Waffe darf nur im Schiessstand geschossen werden. 
4.  Bei Migliedern unter 18 jährigen ist die Unterschrift der elterlichen Gewalt erforderlich. 
5. Der Vertrag wird im Doppel ausgestellt. 
6. Die Waffen sind gereinigt und mit dem Zubehör zurückzugeben. 
7. Defekte an Waffen und Zubehör sind dem Verleiher zu melden. 
 

Anhang Die Leihgebüren betragen: 
 
Stgw 90 / 57 Fr. 200.— / 6 Monate Fr. 100.--  / 3 Monate 
Pistolen OP/SPK Fr. 100.— / 6 Monate Fr.   50.--  / 3 Monate 
Kleinkalibergewehre Fr. 100.— / 6 Monate Fr.   50.--  / 3 Monate 
Druckluftwaffen Fr. 100.— / 6 Monate Fr.   50.--  / 3 Monate 
Vorderladerpistolen Fr. 100.— / 6 Monate Fr.   50.--  / 3 Monate 
Vorderladergewehre Fr. 200.--- / 6 Monate Fr. 100.--  / 3 Monate 
 
Jugendliche und Junioren bezahlen die Hälfte der Leihgebüren. 
 

Ort/Datum 
 

 

Unterschriften Schützengesellschaft Lenzburg Entlehner: 
 
 
 Vertreter der elterlichen Gewalt: 
 
 


